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 Veröffentlicht am 23.05.2000

Norm

BPGG §4a Abs5

WrEinstV allg

Rechtssatz

Hinsichtlich des P3egeaufwandes besteht dann, wenn Leidenszustände vorliegen, die im Sinne einer Einstufung in die

P3egegeldstufen 5 bis 7 zu prüfen sind, zwischen einer blinden und einer sehenden Person häu7g kein wesentlicher

Unterschied. Einem Blinden gebührt nur dann ein höheres P3egegeld als das der Stufe 4, wenn bei ihm aufgrund

funktionsbezogener Beurteilung ein P3egebedarf im Sinne der §§ 1 9 WrEinstV von durchschnittlich mehr als 180

Stunden monatlich besteht und auch die für eine Einstufung in die P3egegeldstufen 5 bis 7 gemäß § 4 WPGG jeweils

vorgesehenen weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.
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